
STAATSMINISTERIUM

DES INNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (DIE LINKE)
Drs.-Nr.: 7/14696
Thema: Anwendung des Hundeverbringungs- und -einfuhrbe-

schränkungsgesetzes (HundVerbrEinfG) im Freistaat Sach-
sen

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Wenn ein gefährlicher Hund im Sinne des § 1 HundVerbrEinfG in das
Inland verbracht wird, ohne dass eine Ausnahme vom grundsätzlichen
Einfuhrverbot des $& 2 HundVerbrEinfVO vorliegt, ermächtigt das
Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährli-
cher Hunde in das Inland (HundVerbrEinfG) die zuständige Behörde
die Beschlagnahme und Unterbringung des Hundes zu veranlassen.
Dabei werden Hunde allein aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit als
‚Gefährliche Hunde‘ eingestuft.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Hunde wurden im Freistaat in den letzten zehn Jahren auf der
Grundlage der oben genannten Regelung beschlagnahmt und unter-
gebracht? (Bitte veranlassende Behörde, Grund der Beschlagnahme,
Verbringungsort, Rasse und Alter der Hunde angeben.)

Es wird auf die Anlage verwiesen.
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Frage 2:

Wie viele Hunde sind derzeit aufgrund der o. g. gesetzlichen Regelung
in sachsischen Tierheimen untergebracht? (Bitte Tierheim, Rasse und Alter der
Hunde angeben.)

Von den in der Anlage aufgeführten Hunden waren zum Stichtag 31. Oktober 2023 alle
sieben durch die Landeshauptstadt Dresden sowie die beiden durch die Gemeinde
Machern beschlagnahmten Hunde in den jeweils genannten Tierheimen untergebracht.

Frage 3:
Unter welchen Voraussetzungen werden diese Hunde für eine Vermittlung freige-
geben?

Diese Hunde werden derzeit nicht zur Vermittlung freigegeben.

Frage 4:

Welche personellen und räumlichen Kapazitäten stehen derzeit in den unterbrin-
genden Tierheimen zur Verfügung? (Bitte aktuelle Personalausstattung und der-
zeitige Auslastung der Tierheime angeben.)

Dazu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.

Nach der Förderrichtlinie Tierschutz müssen die personellen und räumlichen Kapazitä-
ten im RahmenderAntragstellung nicht offengelegt werden.

Frage 5:
Welche Kosten entstehen für die Unterbringung und Versorgung eines beschlag-
nahmten Hundes und in welcher Höhe beteiligt sich der Freistaat an diesen Kos-
ten?

Die Kosten für die Unterbringung und die Versorgung eines Hundes bewegen sich zwi-
schen 10,00 EUR netto (Tierheim Landeshauptstadt Dresden) und 30,00 EUR (Tier-
heime Leipzig und Oelzschau) pro Tag. Hinzu kommen weitere Kosten, wie beispiels-
weise Tierarztbehandlungen und Medikamente. Diese Kosten sind von den Eigentüme-
rinnen und Eigentümern der Hunde zu tragen.

Der Freistaat Sachsen fördert Tierheime über die Förderrichtlinie Tierschutz bei Investi-
tionen zur Schaffung und Erhaltung von Tierheimplätzen und Sachkosten. Dafür wer-
den im Doppelhaushalt 2023/2024 jährlich 1.320.000 EUR für die Förderung der Tier-
schutzvereine zur Verfügung gestellt. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich daher indi-
rekt an der Unterbringung beschlagnahmter Tiere, nicht jedoch an den Kosten für die
Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Einzelfall.
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